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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES 
STADTRATES VON OLTEN 

 
vom 27. August 2018                                                                             Prot.-Nr. 210 
 
 
Taxiwesen, Revision Tarife für behördlich konzessionierte Taxifahrzeuge/Genehmigung 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Am 21. Juni 2018 hat das Gemeindeparlament von Olten das neue Taxireglement geneh-
migt. Das neue Taxireglement der Stadt Olten tritt am 29. Juli 2018 in Kraft.  
 
 
2. Erwägungen 
 
Mit der Einführung des neuen Taxireglements ist eine Anpassung der Tarife für behördlich 
konzessionierte Taxifahrzeuge (SRO 241.1) auch angezeigt. 
 
Gemäss neuem Taxireglement (Art. 15) setzt der Stadtrat die jeweils gültigen Taxitarife fest 
und gibt diese bekannt. Er kann dazu die Konzessionsinhaberinnen und Konzessionsinhaber 
anhören. 
 
Am 12. Juli 2018 fand die Taxikonferenz statt, eingeladen wurden sämtliche Taxibetreiberin-
nen und Taxibetreiber (14). 
 
Folgende Taxibetreiberinnen bzw. Taxibetreiber nahmen an der Taxikonferenz statt: 

 Taxi Bur, Erika Bur-Satori 
 Oltner Taxi, Llukman Bajraliu 
 Blitz Taxi, Hussain Syed Azhar  
 ABC Taxi, Kurt Soland 
 Alpha Taxi, Victor Becker 
 Ring Taxi, Calpar Tahsin 
 Swiss Taxi, Silvia Baumann 
 Gabi Taxi, Juhasz Gabor 
 Aare Taxi, Rolf Siegrist 
 
Anlässlich der Taxikonferenz wurde den Taxibetreiberinnen und Taxibetreibern der Entwurf 
der neuen Tarife für behördlich konzessionierte Taxifahrzeuge abgegeben und die Änderun-
gen mit ihnen besprochen. 
 
 
3. Änderungen der Tarife 
 
Folgende Änderungen sind im neuen Tarif für behördlich konzessionierte Taxifahrzeuge vor-
gesehen: 
 
 
 
  



M:\00 Grundlagen und Führung\05 Stadtrat\03 Sitzungen des Stadtrats\04 Beschlussprotokolle\18-001 2018\18-30 18-08-27\18-08-27 pr Taxiwesen Festlegung Tarife 
2019.docx 

Seite 2 von 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M:\00 Grundlagen und Führung\05 Stadtrat\03 Sitzungen des Stadtrats\04 Beschlussprotokolle\18-001 2018\18-30 18-08-27\18-08-27 pr Taxiwesen Festlegung Tarife 
2019.docx 

Seite 3 von 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ergebnis der Taxikonferenz  
 
Abschaffung der Zonen und Grosstaxi 

Sämtliche Taxibetreiberinnen und Taxibetreiber sind einverstanden mit der Abschaffung der 
Zonen sowie der Tarife für das Grosstaxi. 
 
 
Zuschläge 

Sämtliche Taxibetreiberinnen und Taxibetreiber sind einverstanden, dass die Tarife für die 
Wartezeiten beibehalten werden (je 1/4 Std. CH 15.00/CHF 60.00 pro Stunde). 
 
 
Tarife für Grundtaxen (Tagestaxe/Nachttaxe) 

Vier Taxibetreiberinnen bzw. Taxibetreiber sprachen sich für verschiedene Grundtaxen-
Tarife für Tages- und Nachttaxen aus. Vier sprachen sich für einen Tarif aus, ein Taxibetrei-
ber enthielt sich der Stimme. 
 
 
Tarife pro besetzter km/Tagestarif 

Für die Festlegung des Tagestarifs pro besetzter km gingen seitens der Taxibetreiberinnen 
und Taxibetreiber folgende Vorschläge ein: 
 
K. Soland CHF 3.90 
V. Becker/R. Siegrist CHF 3.70 
J. Gabor CHF 3.80 
L. Bajraliu CHF 4.00 
 
Fünf Taxibetreiberinnen bzw. Taxibetreiber sprachen sich für einen Tarif von CHF 3.80 aus, 
zwei für einen Tarif von CHF 4.00 und je einer für einen Tarif von CHF 3.90 und CHF 3.70. 
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Tarife pro besetzter km/Nachttarif 

Für die Festlegung des Nachttarifs pro besetzter km gingen seitens der Taxibetreiberinnen 
und Taxibetreiber folgende Vorschläge ein: 
 
R. Siegrist CHF 4.10 
J. Gabor CHF 4.20 
L. Bajraliu CHF 4.50 
 
Vier Taxibetreiberinnen bzw. Taxibetreiber sprachen sich für einen Tarif von CHF 4.20 aus, 
drei für einen Tarif von CHF 4.50 und zwei für einen Tarif von CHF 4.10 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 

Bei den Allgemeinen Bestimmungen wurde seitens der Taxibetreiberinnen und Taxibetreiber 
gefordert eine Regelung aufzunehmen betreffend Abholungen auf Bestellung innerhalb und 
ausserhalb von Olten. 
 
Folgende Ergänzung wird vorgenommen: 
 
«6. Abholung auf Bestellung 

a) Abholungen auf Bestellung ausserhalb von Olten werden vor Auftragserteilung individuell 
vereinbart. 

b) Abholungen auf Bestellung innerhalb von Olten sind im angegebenen Tarif inbegriffen.» 
 
 
 
Aufgrund der Auswertung der Taxikonferenz schlägt die Abteilung Ordnung und Sicherheit 
Folgendes vor: 
 
1. Es gibt nur eine Grundtaxe, diese gilt für sowohl für den Tages-, wie auch den Nachttarif 

(CHF 7.00). 

2. Die Allgemeinen Bestimmungen werden ergänzt: 

«6. Abholung auf Bestellung 

a) Abholungen auf Bestellung ausserhalb von Olten werden vor Auftragserteilung indivi-
duell vereinbart. 

b) Abholungen auf Bestellung innerhalb von Olten sind im angegebenen Tarif inbegrif-
fen.» 

3. Tarif werden pro besetzter km:  Tagestarif CHF 3.60 
  Nachttarif CHF 4.00 
 

Begründung: Die heutigen Tarife betragen durchschnittlich CHF 3.40. Eine Erhöhung von 
über 10 % ist somit nicht gerechtfertigt. 
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Beschluss 
 
 

1. Die Grundtaxe für den Tagestarif wie auch den Nachttarif wird per 1. Januar 2019 auf 
CHF 7.00 festgesetzt.  

 
2. Die Allgemeinen Bestimmungen werden wie folgt ergänzt: 

«6. Abholung auf Bestellung 

a) Abholungen auf Bestellung ausserhalb von Olten werden vor Auftragserteilung indivi-
duell vereinbart. 

b) Abholungen auf Bestellung innerhalb von Olten sind im angegebenen Tarif inbegrif-
fen.» 

3. Der Tagestarif pro besetzter km wird per 1. Januar 2019 auf CHF 3.60 festgesetzt. 
 
4. Der Nachttarif pro besetzter km wird per 1. Januar 2019 auf CHF 4.00 festgesetzt. 
 
5. Der Tarif für behördlich konzessionierte Taxifahrzeuge ab 1. Januar 2019 wird genehmigt. 

 
6. Die Direktion Präsidium wird mit dem Vollzug beauftragt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitteilung an: 
Direktion Präsidium, Ordnung und Sicherheit, Franco Giori 
Ordnung und Sicherheit, Manuela Basso 
Ordnung und Sicherheit, Lukas Müllegg 
Ordnung und Sicherheit, Christoph Koch 
Direktion Finanzen und Dienste, Urs Tanner 
Rechtskonsulent und Personaldienst, Patrik Stadler 
Stadtkanzlei, Andrea von Känel 
 
 


